
 
 

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V. 
- Referent für Waffenrecht und Waffensachkunde   Dietmar Piklaps- 

Vom Antragssteller, Schützenverein und Kreisverband auszuführen: 

1. Den Vordruck bitte gemeinsam mit dem Vereinsvorstand ausfüllen. 

2. Die vollständig ausgefüllte Bescheinigung bitte wie vorgesehen vom Vorstand des 
Vereins rechtsverbindlich gem. § 26 Abs. 2 BGB unterschreiben lassen. In der 
Regel werden dies gemäß Vereinssatzung zwei Unterschriften (Präsident / 
Vorsitzenden und weiteres Vorstandsmitglied) sein. 

3. Der Bescheinigung ist beizufügen: 







Kopie des Waffensachkundenachweises, 
Kopie vorhandener Waffenbesitzkarten, 
Kopien aus Schießkladde oder Schießbuch der letzten 12 Monate 
und an den Kreisverband weiterzuleiten. 
 

4. 

Für die Stellungnahme des Niedersächsischen Sportschützenverbandes ist lt. 
Beschluss des Gesamtvorstandes vom 13.03.2004 eine Gebühr von 10,00 Euro zu 
entrichten, welche diesem Antrag beigefügt ist. 

5. 

Letztlich noch einmal der Hinweis!!! 

Nur vollständig ausgefüllte und vom Vereinsvorstand rechtsverbindlich 

unterschriebene Vordrucke können bearbeitet werden. 

6. 

Der zuständige Kreisverband prüft die Angaben der Bescheinigung und bestätigt es 
mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift.  
Sie leiten den Antrag „Bescheinigung“ ohne die beigefügten Kopien an den 
Landesverband NSSV Hannover weiter, wenn es den Punkt 3.2 oder 3.4 des 
Antrages betrifft. 

Alle Anfragen gehen über die Geschäftsstelle NSSV-Hannover, Wilkenburger Str. 30, 30519 Hannover an den 
Ref. WSK, Dietmar Piklaps, E-Mail: dpwaffg@gmx.de, Mobil: 0171 – 421 96 57 

Stand: 05/2011 

 Bescheinigung des Bedürfnisses 

gem. § 8 i.V.m. §§ 14, 15 WaffG v. 11.10.2002 (i.d.F. vom 26.03.2008) 

zum Antrag für den Erwerb von Schusswaffen 

und Munition für Sportschützen 
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